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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.1980

Norm

ABGB §1090 IIb

GÜG §23 Abs2

GÜG §24

Rechtssatz

Wird einem Beamten (hier pensionierter Richter) die faktische Weiterbenützung der früheren Naturalwohnung durch

einen Mindestzeitraum von einem Jahr weiterhin eingeräumt, wobei bei ausdrücklichem Ausschluß eines

Bestandverhältnisses die Weiterbezahlung des (seinerzeit) auferlegten Entgeltes erfolgte, so stellt ein solcher Zustand

kein im Privatrecht begründetes Bestandverhältnis dar.
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